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Umgang mit Brauchtumsfeuern (traditionelle Osterfeuer) im Rahmen der Corona-Krise; 
Gemeinsamer Runderlass des MI, des MU und des MS 
 
Für die als Osterfeuer geplanten Brauchtumsfeuer sind an den Standorten bereits teilweise Hauf-
werke von entsprechendem Brennmaterial aufgeschichtet worden. Ein Abbrennen in dem sonst 
üblichen Rahmen ist auf Grund des Ansammlungsverbotes im Zusammenhang mit der Corona-
Krise derzeit nicht mehr gestattet. 
 
Um dennoch eine Ausübung dieses Brauchtums zu ermöglichen, können die Brauchtumsfeuer 
auf einen späteren Termin verschoben werden.  
Eine solche Verschiebung ändert auch nicht den Charakter des Brauchtums. Der Sinn und Zweck 
eines Brauchtumsfeuers muss angesichts der derzeitigen Situation nicht von einem bestimmten 
Tag abhängig sein, sondern kann auch an einem anderen Termin ausreichend gewürdigt werden, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um eine einmalige Verschiebung handelt. 
Insofern stellt das Abbrennen auch keine unzulässige Abfallentsorgung dar, da nicht das Ver-
brennen von Abfällen das Ziel ist, sondern die Brauchtumspflege. 
 
Bei der Eröffnung der Möglichkeit einer Verschiebung der Brauchtumsfeuer muss Folgendes be-
achtet werden: 
 

  Es muss ein Augenmerk auf bestehende Verkehrssicherungspflichten ge-
legt werden. Unter anderem zu beachten sind etwaige Gefahren für Kinder 
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und Tiere (Brut- und Setzzeit) bzw. durch Selbstentzündung. Des Weiteren sind die allge-
meinen Hinweise für die Durchführung von Brauchtumsfeuern (Umschichten etc.) zu beach-
ten. Pflanzenrückstände, die unter bestimmten Bedingungen zur Selbstentzündung neigen 
(z.B. Heu), sollten nur auf den für Brauchtumsfeuern geeigneten Plätzen zwischengelagert 
werden. Gegebenenfalls muss eine Aufteilung in mehrere Teillagerflächen vorgenommen 
werden. Das Anliefern oder Ablagern von für das Abbrennen von Brauchtumsfeuern nicht 
zulässigen Materialien ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern (z.B. Festlegung ei-
nes Anliefertermins, Kontrolle der Anlieferung, Überprüfung beim Umschichten vor Abbren-
nen). Können die Verkehrssicherungspflichten nicht eingehalten werden, ist von einer Ver-
schiebung abzusehen und für ein Abtragen der Brennmaterialien zu sorgen. 

   Anlieferungen weiterer Brennmaterialien sind nur zu einem von der Gemeinde festge-
legten Termin für das Abbrennen des Brauchtumsfeuers gestattet. Hierdurch wird ein un-
kontrolliertes Anwachsen verhindert. 

   Bei Erteilung der Erlaubnis einer Verschiebung muss die in den Kommunen jeweils zulässi-
ge Rechtsform beachtet werden. Eine Verschiebung kann je nach Gefahrenabwehrverord-
nung durch eine Änderung der Verordnung bzw. bei Vorliegen von erteilten Erlaubnissen 
durch Rücknahme und Neufassung der Erlaubnisse erfolgen. 

   Pro Gemeinde ist ein neuer Termin und ein Ausweichtermin oder ein Wochenende für 
das Abrennen des Brauchtumsfeuers festzulegen. Dieser ist von der zuständigen Ord-
nungsbehörde mit dem Landkreis/ der Region abzustimmen. 

 
Sofern ein Abbrennen im Rahmen des Brauchtums nicht erfolgen soll, gelten die Regelungen der 
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen und Treibsel außerhalb von Abfallbe-
seitigungsanlagen (Pflanzenabfallverordnung - PflAbfVO) mit den dort vorgeschriebenen Ein-
schränkungen. 
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